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Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG) 

sowie der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

zur Regelung von Notfallmaßnahmen zur Brechung 
der vierten Coronavirus SARS-CoV-2-Welle 

(Sächsische Corona-Notfall-Verordnung – SächsCoronaNotVO) 
vom 19. November 2021 in der geänderten Fassung vom 12.01.2022

Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig 
zur Verlängerung der Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig 
über die Einführung eines Alkoholverbotes vom 14.12.2021

Die Stadt Leipzig erlässt in ihrer Eigenschaft als örtlich zuständige 
Behörde in Ausführung der Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur 
Regelung von Notfallmaßnahmen zur Brechung der vierten Corona-
virus SARS-CoV-2-Welle (Sächsische Corona-Notfall-Verordnung 
– SächsCoronaNotVO) vom 19. November 2021 folgende 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g

1. Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über 
die Einführung eines Alkoholverbotes vom 14.12.2021, veröffent-
licht im Elektronischen Amtsblatt der Stadt Leipzig am 14.12.2021, 
Ausgabe 17.A/2021, wird verlängert. Sie gilt bis zum Zeitpunkt 
ihrer Aufhebung, jedoch längstens bis zum Ablauf des 06.02.2022. 

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft und mit Ablauf des 06.02.2022 außer 
Kraft.

3. Im Übrigen bleibt die oben genannte Allgemeinverfügung in der 
Ursprungsfassung bestehen. 

4. Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung 
mit § 16 Abs. 8 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sofort vollziehbar.

Begründung

Die Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über die Einführung eines 
Alkoholverbotes vom 14.12.2021, trat nach Zif. 5. mit Ablauf des 9. 
Januar 2022 außer Kraft. Aufgrund der Verlängerung der Sächsischen 
Corona-Notfall-Verordnung – SächsCoronaNotVO vom 19. November 
2021, längstens bis zum 06.02.2022, ist es gemäß § 1 Abs. 4 dieser Ver-
ordnung geboten, die verhängten Alkoholverbote aufrechtzuerhalten. 

Die bestehende Allgemeinverfügung wird daher bis zum Ablauf des 
06.02.2022 verlängert.

Im Übrigen wird zur Begründung auf die Ursprungsfassung der All-
gemeinverfügung verwiesen.

Leipzig, den 14. Januar 2022

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Hinweise:

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Sächsisches Verwaltungs-
verfahrens- und Verwaltungszustellungsgesetz (SächsVwVfZG) i. V. 
m. § 41 Abs. 3 Verwaltungsverfahren¬s-gesetz (VwVfG) öffentlich 
bekannt gegeben, da eine Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund 
der Sachlage untunlich ist. Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt gemäß 
§§ 1 SächsVwVfZG, 41 Abs. 4 VwVfG i. V. m. §§ 1 und 2 der Satzung 
der Stadt Leipzig über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
und der ortsüblichen Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung) vom 
24.03.2021 durch die öffentliche Bekanntmachung dieser Allgemein-
verfügung in der elektronischen Ausgabe des Amtsblattes der Stadt 
Leipzig auf der Internetseite der Stadt Leipzig unter https://www.
leipzig.de/amtsblatt. Jedermann kann unentgeltlich Ausdrucke des 
elektronischen Amtsblattes der Stadt Leipzig, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten erhalten oder in öffentlichen Einrichtungen der Stadt 
Leipzig auf die Publikation zugreifen. Ferner besteht die Möglichkeit 
der Zusendung von Ausdrucken gegen Kostenersatz des Versandes.

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG i. V. 
m. § 2 Abs. 2 der Bekanntmachungssatzung am Tag nach der ortsüb-
lichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig in 
04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, Sitzanschrift (Besucheranschrift: 
Ordnungsamt, Sicherheitsbehörde, Prager Straße 118-136, 04137 Leip-
zig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in 
elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter ordnungsamt@leipzig.de durch E-Mail 

mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 
VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
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